
   
LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 25.11.2019 

KT-Drucksache Nr. X-0057/1 

 für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
Tischvorlage 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Haushalt 2020;  
Investitionszuschuss an das Naturtheater Reutlingen  e. V.  
für den Neubau eines Betriebsgebäudes 
Mitteilungsvorlage 
 
 
1. In Ergänzung zur KT-Drucksache Nr. X-0057 werden als Anlagen 1 und 2 weitere Infor-

mationen zur Verfügung gestellt. 
 
2. Im Rahmen des Besuchs durch Mitglieder des Kreistags am Naturtheater Reutlingen am 

06.11.2019 wurden folgende Fragen gestellt und das Naturtheater Reutlingen um ent-
sprechende Informationen gebeten: 

 
• Laufende künftige Betriebskosten 

 
• Originärer Raumbedarf des Naturtheaters Reutlingen im Betriebsgebäude 

 
• Businessplan, in dem insbesondere ein Jahresplan zur erwarteten Belegung der 

Räume im Naturtheater erstellt wird 
 

• Konzept, wie die Zusammenarbeit mit anderen Partnern erfolgen soll 
 

• Informationen zu den erwarteten Mieteinnahmen 
 

Das Naturtheater Reutlingen hat daraufhin die in der Anlage 1 beigefügten Unterlagen 
übersandt. 

 
3. Des Weiteren wurden als Auftrag aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 

13.11.019 Informationen eingeholt, wie Freilichtspiele und Naturtheater durch die jewei-
ligen Standort-Landkreise gefördert werden. Das Ergebnis ist als Anlage 2 beigefügt.  
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Landratsamt Reutlingen       21.11.2019 
Kreisschul- und Kulturamt 
Az.: 13/1-337.42-häu/kr 
 
 

Aktenvermerk 
 
 
Haushalt 2020; 
Investitionskostenzuschuss an das Naturtheater Reut lingen für den Neubau eines 
Betriebsgebäudes 
Vergleich mit Förderungen bei anderen Naturtheatern  
 
 
Volksschauspiele Ötigheim, Landkreis Raststatt 
 
Institutionelle Förderung von jährlich 8.200,00 EUR. 
Der Landkreis beteiligt sich grundsätzlich an Investitionsmaßnahmen. 
Für den Neubau eines Mehrzweckgebäudes in den Jahren 2013 und 2014 mit Kosten in 
Höhe von ca. 1,4 Mio. Euro hat der Landkreis Raststatt einen Zuschuss in Höhe von 
120.000,00 EUR gewährt. 
 
Naturtheater Heidenheim, Stadt Heidenheim 
 
Das Naturtheater Heidenheim wird institutionell von der Stadt Heidenheim gefördert, bei 
Baumaßnahmen trägt 1/3 das Naturtheater selbst, 1/3 der Landesverband Amateurtheater 
und 1/3 die Stadt Heidenheim. 
Eine Förderung durch den Landkreis Heidenheim erfolgt nicht. 
 
Freilichtspiele Neuenstadt, Landkreis Heilbronn 
 
Die Förderung erfolgt insbesondere im Landkreis Heilbronn durch die Stadt Neuenstadt.  
Der Landkreis Heilbronn fördert die Freilichtspiele Neuenstadt institutionell jährlich mit einem 
Betrag in Höhe von 6.900,00 EUR. 
Für den Neubau eines Servicegebäudes in den Jahren 2015 und 2016 mit Kosten in Höhe 
von 450.000,00 EUR hat der Landkreis Heilbronn einen Zuschuss von 75.000,00 EUR 
gewährt. 
 
Naturtheater Sömmersdorf, Landkreis Schweinfurt 
 
Der Landkreis Schweinfurt hat eine Förderung aus Leader-Mitteln über 7 Jahre vermittelt. 
Bei Baumaßnahmen erfolgen einmalige Förderungen wie Förderungen für spezielle Spiele 
des Naturtheaters. 
 
Naturtheater Meppen, Landkreis Emsland 
 
Baumaßnahmen werden in der Regel mit 10 % der Bausumme gefördert. 
Die Hauptkosten werden in der Regel von der Stadt Meppen getragen, da das Naturtheater 
im Stadteigentum steht. 
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